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Sehr geehrter Herr Klingenburg,

hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang Ihrer E-Mail vom 9. Mai 2018.

Nach § 2 Absatz 1 Nr. 14 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) stehen grund-

sätzlich unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz

. Personen, die nach den Vorschriften des SGB II der Meldepflicht unterliegen,

wenn sie einer besonderen, an sie im Einzelfall gerichteten Aufforderung einer

Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur, Regionaldirektionen,

Agenturen für Arbeit) nachkommen, diese oder eine andere Stelle aufzusuchen,

sowie

. Personen, die an einer Maßnahme teilnehmen, wenn die Person selbst oder die

Maßnahme über die Bundesagentur für Arbeit durch einen nach § 6 Abs. 1 Satz 1

Nr. 2 SGB II zuständigen Träger oder einen nach § 6a SGB II zugelassenen kommu-

nalen Träger gefördert wird.

Zuständig für diese Fälle ist bundesweit die Unfallversicherung Bund und Bahn, We-

serstraße 47, 26382 Wilhelmshaven. Sie können sich mit allen Fragen rund um Leistun-

gen bei Unfällen im Zusammenhang mit den oben genannten versicherten Tätigkeiten an

diesen Unfallversicherungsträger wenden.

Bei Beschwerden können Sie sich an die Aufsichtsbehörde wenden, dies ist in diesem

Fall das Bundesversicherungsamt, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn.

U-Bahn U 2, U 6: Mohrenstraße / Französische Straße
Bus 200: Wilhelmstraße
S-Bahn 1, 2, 25: Brandenburger Tor



seite2von2 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann unmittelbar nicht für Sie tätig wer-

den. Denn dem Ministerium stehen gegenüber den Unfallversicherungsträgern als selbst-

verwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts keine Weisungs- oder Aufsichtsrechte

zu. Insofern können Entscheidungen und Vorgehensweisen der Unfallversicherungsträger

von hier nicht überprüft werden.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit weiterhelfen und wünsche Ihnen persönlich alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

ld^e
Christine Schliemann
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